
 
 
10Ca 592/10 
 
Arbeitsgericht Würzburg 
 
Verkündet am: 24.06.2010 
 
 
Im Namen des Volkes 
ENDURTEIL 
 
In dem Rechtsstreit 
 
R. 
 
- Kläger - 
 
Prozessbevollmächtigte/r: 
 
Rechtsanwalt Sch. 
 
gegen 
 
M 
 
- Beklagter - 
 
Prozessbevollmächtigte/r: 
 
Rechtsanwälte S. & Kollegen 
 
 
 
hat die 10. Kammer des Arbeitsgerichts Würzburg 
auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2 010 
 
durch den Richter am Arbeitsgericht Dr. H. 
 
und die ehrenamtlichen Richter H. und S. 
 
für Recht erkannt: 
1.   Die Klage wird abgewiesen. 
2.   Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
3.   Der Streitwert wird auf € 9.549,- festgesetzt.  
 
 
 
Tatbestand: 
 
Die Parteien streiten im Wesentlichen um Ansprüche des Klägers gegen den 
Beklagten auf Untersagung und Widerruf bestimmter B ehauptungen, auf 
Schmerzensgeld und auf Erstattung außergerichtliche r Anwaltskosten. 
 
Der Kläger ist seit 1995 bei der C gGmbH, einem gem einnützigen Unternehmen mit 
ca. 850 Mitarbeitern in derzeit 15 Einrichtungen an  neun Standorten im Raum 
Unterfranken, als Personalleiter und in anderen Ber eichen tätig. Der Beklagte, 
Heilerziehungspfleger in einer externen Gruppe des S/E, ist Vorsitzender der 
Mitarbeiter-Vertretung (MAV) des S. in E. und erste r Vorsitzender der Diözesanen 
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen in Caritas-Einrichtungen (DiAG 
MAV B). Die DiAG MAV B vertritt über 160 Mitarbeite rvertretungen und darüber 
12.000 hauptamtlich Beschäftigte in Einrichtungen d er Caritas im Bereich der 
Diözese W. Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mi tarbeitervertretung im 



Bereich des Caritasverbandes der Diözese W. ist ein  Organ gemäß der 
Mitarbeitervertretungsordnung für die Diözese W. Na ch § 25 dieser Ordnung wählt 
die Mitgliederversammlung der DiAG MAV einen Vorsta nd. Die 
Mitarbeitervertretungen der Caritas-Einrichtungen g GmbH sind auch Mitglieder der 
Mitgliederversammlung und wählen als solche den Vor stand der 
Diözesanarbeitsgemeinschaft mit. 
 
Am 09.03-2009 fand in den Räumen des Caritas-Diözes anverbandes e. V. in W. ein 
Abstimmungsgespräch zwischen dem Vorstand des DiAG MAV B und Vertretern und 
Vertreterinnen der Dienstgeber statt. An diesem Ges präch nahmen neben dem 
Beklagten u. a. Herr Caritasdirektor P. für den Diö zesan-Caritasverband (DiCV) 
teil, nicht jedoch der Kläger. 
 
Das von Frau MR, Geschäftsführerin der DiAG MAV B u nd Mitglied der MAV beim DiCV 
geführte und von ihr sowie von Herrn Caritasdirekto r P. unterzeichnete Protokoll 
dieser Sitzung enthält u. a. folgende Textpassage: 
 
„Herr M. stellt fest, dass bei Caritas-Einrichtunge n gGmbH von einzelnen 
Verantwortlichen ein menschenverachtender Umgang ge pflegt würde. Das Thema sei 
an Dramatik nicht zu überbieten. Hier sei ein Hinde rungsgrund gegeben, der die 
Dinge massiv beeinträchtige. 
Das in diesem Zusammenhang angesprochene Verhalten von Herrn R. will Herr P. in 
dieser Gesprächsrunde ausklammern, jedoch mit der D iAG MAV zu einem anderen 
Zeitpunkt besprechen." 
 
(Auf die Kopie des Sitzungsprotokolls in Bl. 5 ff. der beigezogenen Strafakte 
der Staatsanwaltschaft Würzburg 841 Js 8513/09 wird  Bezug genommen). 
 
Von dieser Äußerung erhielt der Kläger im Rahmen ei nes Personalgesprächs am 
24.04.2009 Kenntnis, das der Geschäftsführer der C.  gGmbH aufgrund der zitierten 
Textpassage an diesem Tag mit dem Kläger führte. 
 
Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 07 .05.2009 forderte der Kläger 
den Beklagten unter Fristsetzung zum 15.05.2009 zur  Unterzeichnung einer 
vertragsstrafenbewehrten Unterlassungs- und Widerru fserklärung auf (hinsichtlich 
des genauen Inhaltes wird auf Seite 4 der Klageschr ift vom 12.06.2009, Bl. 4 d. 
A. Bezug genommen). Der Kläger reagierte auf dieses  Schreiben nicht. 
 
Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 18 .05.2009 erstattete der 
Kläger bei der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Würzburg wegen des Verdachts 
einer Straftat nach den §§ 185 ff. StGB gegen den B eklagten Strafanzeige und 
stellte Strafantrag aus allen rechtlichen Gründen ( auf Bl. 1 der zum 
vorliegenden Verfahren beigezogenen staatsanwaltsch aftlichen Ermittlungsakte 841 
Js 8513/09 wird Bezug genommen). Mit Verfügung vom 21.08.2009 stellte die 
Staatsanwaltschaft Würzburg das Ermittlungsverfahre n gemäß § 170 Abs. 2 StPO im 
Wesentlichen mit der Begründung ein, dass kein hinr eichender Tatverdacht einer 
Straftat nach den §§ 185 ff. StGB bestehe; zwar mög e der Anzeigeerstatter Gründe 
für die Annahme haben, dass diese Äußerung auf ihn bezogen war. Rein objektiv 
sei die getätigte Äußerung jedoch nicht individuali sierbar, so dass eine 
Beleidigung des Anzeigeerstatters ausscheide (auf B l. 33 der Strafakte wird 
Bezug genommen). 
 
Der gegen die Einstellung gerichteten Beschwerde de s Klägers vom 04.09.2009 (Bl. 
35 ff. der Strafakte) gab der Generalstaatsanwalt m it Bescheid vom 14.10.2009 
keine Folge (Bl. 53 f. d. A.). In den Gründen des B escheides schloss sich der 
Generalstaatsanwalt der Begründung der Staatsanwalt schaft Würzburg vom 
21.08.2009 an und wies darüber hinaus darauf hin, d ass der Beschuldigte durch 
die Äußerungen erkennbar eine bloße Meinungsäußerun g getätigt habe, welche zudem 
auf einen Zustand und nicht auf Personen bezogen ge wesen sei. Die - auch 
drastische - Kritik an Zuständen, Maßnahmen oder Ve rhaltensweisen unterfalle 
aber nicht dem Schutzbereich des § 185 StGB (auf Se ite 2 des Bescheides vom 
14.10.2009, Bl. 54 der staatsanwaltschaftlichen Erm ittlungsakte, wird Bezug 
genommen). 



 
Mit Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom 12.06.2009 reichte der Kläger 
die vorliegende Klage beim Landgericht Würzburg ein . Mit Beschluss vom 
25.02.2010 erklärte das angerufene Landgericht Würz burg den Rechtsweg vor den 
Zivilgerichten für unzulässig und verwies den Recht sstreit an das Arbeitsgericht 
Würzburg (Bl. 91 ff. d. A.). 
 
Der Kläger ist der Auffassung, 
 
der Beklagte habe ihn durch dessen Äußerungen vom 0 9.03.2009 in seinem 
Persönlichkeitsrecht verletzt und schulde ihm im We sentlichen Unterlassung sowie 
Widerruf der Äußerungen und Schmerzensgeld. 
 
Im Einzelnen trägt der Kläger wie folgt vor: 
 
Die in dem Sitzungsprotokoll wiedergegebenen Äußeru ngen des Beklagten vom 
09.03.2009 bezüglich des menschenverachtenden Umgan ges bei der Caritas-
Einrichtungen gGmbH und auch bezüglich der angeblic hen Dramatik bezögen sich 
konkret auf den Kläger, was sich auch aus der Nennu ng des Namens des Klägers Jm 
Protokoll „in diesem Zusammenhang“ zwanglos erschli eße. Dass der Beklagte die 
entsprechende Erklärung in Bezug auf den Kläger abg egeben habe, ergebe sich des 
Weiteren aus einem Schreiben des Klägers vom 06.02. 2007 an den Bischof Dr. H. 
vor allem aus der einleitenden Passage, wonach „sei t mittlerweile zehn Jahren 
das unakzeptable Verhalten und Agieren von Herrn R.  beobachtet werde (auf das in 
den Schriftsatz des Klägervertreters vom 07.06.2010  hinein gescannte, Schreiben 
vom 06.02.2007, Bl. 118 f. d. A., wird Bezug genomm en). 
 
Der Bezug auf den Kläger ergebe sich des Weiteren i nsbesondere vor dem 
Hintergrund, dass der Beklagte schon in einem - in dem Anschreiben an den 
Bischof vom 06.02.2007 zitierten - Gespräch mit dem  Generalvikar am 22.10.1001 
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der DiAG MAV  B konkret gegen den Kläger 
zu Felde gezogen sei und dessen Verhalten gegenüber  Mitarbeiter, Vertretern und 
Vertreterinnen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinne n zu sanktionieren versucht 
habe (auf den in den Schriftsatz der Klägervertrete r vom 07.06.2010 
eingescannten Protokollauszug über das Gespräch vom  22.10.2001, Bl. 120 f. d. A. 
wird Bezug genommen). 
 
Aus alldem resultiere, dass der Beklagte seit gerau mer Zeit ständig steigernde 
Angriffe und pauschale Verurteilungen gegen den Klä ger vornehme, ohne konkrete 
Sachverhalte zu benennen und zu belegen. Für diese pauschalen Diffamierungen 
gebe es weder Grund noch Anlass. Zwar sei der Bekla gte Mitglied des Organs einer 
Mitarbeiter-Arbeitsgemeinschaft, jedoch habe er als  solches im Rahmen des 
streitgegenständlichen Sachverhaltes mangels entspr echender Kompetenzen 
keinerlei Möglichkeit, sich befugt auf arbeitsrecht lichem Gebiet zu bewegen. Vor 
allem könne er sich nicht hinter irgendeinem kollek tivrechtlichen 
Beschwerderecht verstecken. 
 
Die Aussage des Beklagten stellten den Kläger als M itarbeiter der C. gGmbH unter 
einen Generalverdacht, der in keiner Form mit Fakte n unterlegt sei und einer 
Überprüfung auch nicht standhalte. 
 
Der Kläger ist der Auffassung, dass die protokollie rten Äußerungen des Beklagten 
vom 09.03.2009 als Tatsachenbehauptung zu würdigen seien. Der Inhalt der 
protokollierten Aussagen des Beklagten lasse nur da s Verständnis zu, dass hier 
eine eigene - vom Beklagten inhaltlich bewusst form ulierte - Erklärung abgegeben 
worden sei, die das Verhalten des Klägers im Rahmen  der Ausübung seiner 
beruflichen Tätigkeit und dessen Auswirkungen auf d ie Arbeit des Gremiums, dem 
der Beklagte vorstehe, eindringlich und nachhaltig beschreiben solle. 
 
Dies gelte insbesondere für die Bezeichnung des Ver haltens des Klägers als 
„menschenverachtend". Dieser Begriff werde im deuts chen Sprachraum vor allem im 
Zusammenhang mit der Behandlung der Juden durch die  Nationalsozialisten 
verwendet. Die Aussage des Beklagten stelle eine Ta tsachenbehauptung dar, die 



das Verhalten des Klägers qualitativ derartigen Grä ueltaten gleichstelle, obwohl 
dem Beklagten bekannt sei, dass ein solcher Verglei ch unter keinen Umständen und 
aus keinem Blickwinkel gerechtfertigt sei. 
 
Die Äußerungen des Beklagten stellten eine formale Beleidigung dar und 
verletzten den Kläger in seinem allgemeinen Persönl ichkeitsrecht. 
 
Hieraus resultiere ein Anspruch des Klägers auf Unt erlassung der Äußerungen vom 
09.03.2009. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht sei  ein sonstiges Recht im Sinn 
des § 823 Abs. 1 BGB. Die §§ 185 ff. StGB seien Sch utzgesetze im Sinne des § 823 
Abs. 2 BGB. Der Beklagte habe sich eine unerlaubte Handlung geleistet, möchte 
sie jedoch durch eine arbeitsrechtliche Interessens wahrnehmung kaschieren; er 
verdecke dadurch seine private Lust an der Beleidig ung, Verleumdung und 
Verächtlichmachung des Klägers. 
 
Der Unterlassungsanspruch sei auch nicht durch ein berechtigtes Interesse des 
Beklagten an den streitgegenständlichen Behauptunge n im Sinne des § 193 StGB 
gerechtfertigt, weil er den Wahrheitsgehalt vor Abg abe der entsprechenden 
Erklärungen gezielt überprüft habe und - wäre eine solche Überprüfung erfolgt - 
diese zu dem Ergebnis geführt hätte, dass die beans tandeten Äußerungen unwahr 
seien. 
 
Zudem sei auch die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche 
Wiederholungsgefahr gegeben, wie bereits aus der We igerung des Klägers zur 
Unterzeichnung der Unterlassungserklärung resultier e. Weiter könne sich der 
Beklagte auch nicht auf das Grundrecht der freien M einungsäußerung berufen. 
Dieses Grundrecht gelte nach der gefestigten Rechts prechung des 
Bundesverfassungsgerichtes nicht vorbehalts- und gr enzenlos. Vielmehr finde es 
nach Art. 5 Abs. 3 GG seine Schranken in den Vorsch riften der allgemeinen 
Gesetze, wozu auch der Beleidigungsparagraph des § 185 StGB gehöre. Bei 
herabsetzenden Äußerungen, die sich als Formalbelei digung oder Schmähung 
erweisen, trete die Meinungsfreiheit hinter den Ehr enschutz zurück. Eine derart 
herabsetzende Äußerung sei insbesondere gegeben, we nn es nicht mehr um die 
Auseinandersetzung in der Sache gehe, sondern die D iffamierung der Person im 
Vordergrund stehe. Insbesondere durch die Bezeichnu ng des klägerischen 
Verhaltens als menschenverachtend habe der Beklagte  den Kläger aus niederen 
Motiven in seinen Grundrechten beeinträchtigt und i n strafrechtlich relevanter 
Weise angegriffen; hierbei habe er unter dem Deckma ntel seiner 
arbeitsrechtlichen Stellung gehandelt. 
 
Über die Unterlassung hinaus begehrt der Kläger auc h den Widerruf der Äußerungen 
vom 09.03.2009 gegenüber den Empfängern des Protoko lls. 
 
Der Kläger ist insoweit der Auffassung, dass er den  Widerruf der beanstandeten 
Erklärungen fordern könne, weil ihre Unwahrheit fes tstehe und im Übrigen der 
Kläger wiederum in seinem Persönlichkeitsrecht verl etzt sei. Dies gelte umso 
mehr, als die beanstandeten Äußerungen ausschließli ch diffamierenden Charakter 
hätten und damit unzulässig seien. 
 
Weiter begehrt der Kläger die Verurteilung des Bekl agten, dem Kläger Auskunft 
darüber zu erteilen, an wen das Gesprächsprotokoll vom 09.03.2009 versandt 
wurde. Es sei zu berücksichtigen, dass dieses Proto koll einem Empfängerkreis 
zugänglich gemacht worden sei, der - angesichts der  Stellung der DiAG MAV B - 
vermutlich alle Organisationsgliederungen des Diöze san-Caritasverbandes W. 
umfasse. Hieraus ergebe sich die Folge, dass die vo m Beklagten aufgestellten 
Behauptungen eine Verbreitung erfahren, durch die d ie allgemeinen 
Persönlichkeitsrechte des Klägers umfänglich beschä digt worden seien. 
Insbesondere zur Umsetzung seines Anspruches auf Wi derruf dieser Äußerungen 
bedürfe der Kläger der eingeklagten Auskunft. 
 
Die Klage auf Auskunftserteilung sei auch nicht auf  eine unmögliche Leistung 
gerichtet. Dem Beklagten sei bekannt, an welche Org anisationsgliederungen das 
Protokoll seitens der DiAG MAV B versandt worden se i. Zudem habe die 



Geschäftsführerin der DiAG MAV B, Frau MR, das Prot okoll geführt und auch im 
Computer der DiAG MAV B, abgespeichert. Die DiAG MA V B besitze daher auch das 
Originalprotokoll, wenn es mit rechten Dingen zugeh e. 
 
Höchstvorsorglich begehrt der Kläger statt einer Au skunftserteilung und des 
Widerrufs zusammenfassend nur den Widerruf in Schri ftform und die Aushändigung 
der Widerrufserklärung im Original an den Kläger. 
 
Darüber hinaus ist der Kläger der Auffassung, dass ihm aufgrund des massiven 
Eingriffs in sein Persönlichkeitsrecht gegen den Be klagten ein Anspruch auf 
Schmerzensgeld zustehe. 
 
Die Höhe des Schmerzengeldes werde in das Ermessen des Gerichtes gestellt. In 
Anbetracht der vorsätzlichen oder zumindest grob fa hrlässigen Schädigung müsse 
das Schmerzensgeld jedoch in einem Rahmen zwischen 1.000,— € und 3.000,— € 
angesiedelt sein. Die Schwere des Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht des 
Klägers sei insbesondere angesichts der Breitenwirk ung, die die Äußerung des 
Beklagten durch den Versand des Protokolls erfahren  habe, sehr nachhaltig, 
besonders hinsichtlich der Assoziationen, die mit d em vom Beklagten gewählten 
Ausdruck „menschenverachtend" verbunden sind. 
 
Schließlich begehrt der Kläger die Erstattung der a ußergerichtlichen Kosten, die 
durch die Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten ent standen seien und beziffert 
diese in Höhe von 546,69 €. 
 
Der Kläger stellt zuletzt folgende Anträge: 
 
1.   Dem Beklagten wird bei Meidung eines Ordnungsg eldes bis zu 250.000,00 EUR 
ersatzweise Ordnungshaft bis zu höchstens zwei Jahr en oder Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten untersagt, wörtlich oder sinngemäß zu  behaupten 
 
1.1  der Kläger pflege einen menschenverachtenden U mgang; 
 
1.2 das Thema, nämlich das Verhalten des Klägers, s ei an Dramatik nicht zu 
überbieten; 
 
1.3 durch dieses Verhalten des Klägers sei ein Hind erungsgrund gegeben, der die 
Dinge - gemeint die Erörterung und Behandlung von S achfragen im Rahmen des DiAG 
MAV Würzburg - massiv beeinträchtige. 
 
2.   Für den Fall der Zuwiderhandlung wird eine Ord nungsstrafe in Höhe von 
5.000,00 EUR ersatzweise 50 Tage Ordnungshaft anged roht. 
 
3.   Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger darüb er Auskunft zu erteilen, an 
wen das Gesprächsprotokoll des Abstimmungsgespräche s zwischen dem Vorstand der 
Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertr etungen in 
Caritaseinrichtungen (DiAG MAV B) und den Vertreter /innen der Dienstgeber vom 
09.03.2009 versandt wurde. 
 
4.   Der Beklagte wird - nach Auskunftserteilung - verurteilt, den Empfängern 
des unter Ziffer 2 bezeichneten Protokolls gegenübe r die unter Ziffer 1 
bezeichneten Erklärungen in Schriftform zu widerruf en. 
 
Hilfsweise zu den Klageanträgen zu 3) und zu 4): 
 
Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger gegenüber in Schriftform die unter 
Klageantrag Ziffer 1 bezeichneten Erklärungen zu wi derrufen und die 
Widerrufserklärung im Original an den Kläger auszuh ändigen. 
 
5.   Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ei n Schmerzensgeld nebst Zinsen 
i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis zinssatz ab Rechtshängigkeit 
zu bezahlen, dessen Höhe in das Ermessen des Gerich tes gestellt wird. 
 



6.   Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger au ßergerichtliche Kosten i. H. 
v. 549,69 EUR nebst Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkte n über dem jeweiligen 
Basiszinssatz ab dem 13.05.2009 zu bezahlen. 
 
Der Beklagte beantragt, 
 
die Klage abzuweisen. 
 
Der Beklagte hält einen Unterlassungsanspruch berei ts aus dem Grunde für 
ausgeschlossen, weil das Klagevorbringen unsubstant iiert sei. 
 
So trage die Klägerseite nicht einmal selbst vor, d ass der Beklagte wörtlich 
oder nur sinngemäß behauptet habe, der Kläger pfleg e einen menschenverachtenden 
Umgang, das Thema, nämlich das Verhalten des Kläger s, sei an Dramatik nicht zu 
überbieten und durch dieses Verhalten des Klägers s ei ein Hinderungsgrund 
gegeben, der die Dinge massiv beeinträchtige. 
 
Nach dem Protokoll soll der Beklagte lediglich fest gestellt haben, dass von 
einzelnen Verantwortlichen ein menschenverachtender  Umgang gepflegt werde. Der 
Beklagte trägt vor, dass allenfalls auffallend sei,  dass der Kläger sich 
angesprochen fühle. Die Textpassage beinhalte aber gerade nicht die Aussage: 
„Herr R. pflege einen menschenverachtenden Umgang".  
 
Auch hinsichtlich der zweiten begehrten Unterlassun g finde sich nirgendwo im 
Protokoll, dass der Beklagte geäußert habe, das Ver halten des Herrn R. sei an 
Dramatik nicht zu überbieten. 
 
Auch aus der folgenden Passage „das in diesem Zusam menhang angesprochene 
Verhalten von Herrn R. will Herr P. in dieser Gespr ächsrunde ausklammern ....“ 
lasse nicht erkennen, wer in diesem Zusammenhang we lches Verhalten des Herrn R. 
angesprochen habe. Es stehe dort nicht ausdrücklich  „das in diesem Zusammenhang 
von Herrn M. angesprochene Verhalten". Es könnte al so genauso gut auch von 
anderen Teilnehmern der Runde angesprochen worden s ein. 
 
Schon aus diesem Grund besitze die Protokollpassage  keinerlei „strafrechtlich 
relevanten Inhalt". Es sei nirgendwo der Zusammenha ng hergestellt, dass das 
Verhalten von Herrn R. der menschenverachtende Umga ng sei. 
 
Im Übrigen wäre ein Unterlassungsanspruch auch scho n aus dem Grunde 
ausgeschlossen, weil es völlig legitim wäre, wenn e in gewählter Mandatsträger 
der Mitarbeitervertretungen ein Verhalten eines Per sonalleiters einer 
Einrichtung, die dem Verband angehört, als unakzept abel kritisiert oder in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender der DiAG das Ve rhalten eines Personalleiters 
gegenüber den dortigen Mitarbeitervertretern und -V ertreterinnen als nicht 
akzeptabel bewerten würde. 
 
Des Weiteren scheide ein persönlicher rechtswidrige r Angriff auf den Kläger von 
vornherein aus, weil der Kläger dem Begriff „mensch enverachtend" eine zu enge 
Bedeutung beimesse, indem er diesen auf Nazigräuel zu reduzieren versuche. 
 
„Menschenverachtend" werde regelmäßig im Zusammenha ng mit der Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten und der Menschenwürde verwen det. Es handele sich um ein 
wertendes Adjektiv, das in vielerlei Zusammenhang v erwendet würde. Es handele 
sich quasi um eine Routineformel für Vulgär-Moralis ten jeglicher Couleur. Dem 
Begriff „menschenverachtend" komme eine in der Arbe itswelt gebräuchliche 
Bedeutung vor. Sie sei weit entfernt von Nazigräuel taten, sondern erfasse 
Verhaltensweisen von Arbeitgebervertretern, die die  Verletzung von 
Arbeitnehmerrechten und Persönlichkeitsrechten von Arbeitnehmern darstellten. 
 
In diesem Zusammenhang seien insbesondere die grund rechtlichen 
Rahmenbedingungen, vor allem das Grundrecht auf Mei nungsfreiheit zu beachten. 
Wegen der überragenden Bedeutung des Grundrechtes a uf Meinungsfreiheit sei seine 
Berücksichtigung im Rahmen des Möglichen geboten. H ierbei sei insbesondere zu 



berücksichtigen, dass die streitgegenständliche For mulierung sich aus einem 
Protokoll über ein Gespräch zwischen Arbeitgebern u nd Arbeitnehmervertretern 
ergebe und dass es Aufgabe der Mitarbeitervertretun g sei, Beschwerden von 
Arbeitnehmern aufzunehmen, weiterzugeben und für Ab hilfe zu sorgen. Dass hierbei 
auch wertende Einschätzungen der Arbeitnehmervertre ter gegenüber der 
Arbeitgeberseite geäußert werden dürften, sei Sinn und Zweck der 
kollektivrechtlichen Vertretung von Beschäftigten. 
 
Das BAG habe mit Urteil vom 12.01.2006 betont, dass  bei der Konkretisierung 
vertraglicher Rücksichtnahmepflichten die grundrech tlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, z u beachten seien. Es sei 
daher unschädlich, wenn selbst in Veröffentlichunge n Kritik teilweise polemisch 
und überspitzt formuliert werde. Eine allgemeine Kr itik an allgemeinen 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen sei - a uch wenn sie überspitzt und 
polemisch ausfalle - jederzeit vom Grundrecht der f reien Meinungsäußerung 
gedeckt - umso mehr, wenn die Meinungsäußerung im R ahmen einer öffentlichen 
Auseinandersetzung erfolge. Diese Entscheidung habe  das Bundesarbeitsgericht zu 
der Formulierung gefällt, dass eine „menschenverach tende Jagd auf Kranke in 
dem Unternehmen" stattfinden würde. 
 
Aus diesem Grund liege in keiner Weise ein persönli cher rechtswidriger Angriff 
auf den Kläger vor. 
 
Mangels einer Verletzung des Persönlichkeitsrechtes  des Klägers durch den 
Beklagten seien weder Unterlassungsansprüche noch A nsprüche auf Widerruf, 
Schmerzensgeld oder Erstattung außergerichtlicher A nwaltskosten gegeben. 
 
Im Übrigen sei der Anspruch auf Auskunftserteilung bereits auf eine unmögliche 
Leistung gerichtet. Der Beklagte sei nicht derjenig e, der das Originalprotokoll 
besitze. Er könne daher gar keine Auskunft erteilen , an wen der Arbeitgeber des 
Klägers oder der Verband, dessen Mitglied der Arbei tgeber des Klägers ist, 
welche Protokolle versandt habe. Der Auskunftsantra g richte sich schlicht gegen 
den falschen Beklagten. Auf wessen PC ein Protokoll  abgespeichert sei, sei 
insoweit nicht maßgeblich. Für die Herausgabe von P rotokollen und den Nachweis, 
an wen welche Protokolle versendet worden sind, sei  einzig und allein die 
Geschäftsstelle des Caritasverbandes für die Diözes e W. e. V. zuständig; der 
Beklagte sei gar nicht passivlegitimiert. 
 
Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze 
nebst Anlagen sowie auf die beigezogene staatsanwal tschaftliche Ermittlungsakte 
841 Js 8513/09 Bezug genommen. 
 
 
 
Entscheidungsgründe: 
 
Die Klage ist zulässig, jedoch vollumfänglich unbeg ründet. 
 
A. 
 
Die Klage ist zulässig. 
 
Die Rechtswegzuständigkeit der Gerichte für Arbeits sachen steht aufgrund der 
bindenden Wirkung des Verweisungsbeschlusses des La ndgerichts Würzburg vom 
25.02.2010 nach § 17 a Abs. 2 Satz 3 GVG fest. 
 
Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus §§ 46 Ab s. 2 ArbGG, 12, 13 ZPO. 
 
Das von dem Beklagten behauptete Fehlen seiner Pass ivlegitimation hinsichtlich 
des Auskunftsanspruches zu 3) gehört nicht in die Z ulässigkeit der Klage, 
sondern ggf. deren Begründetheit. 
 
B. 



 
Die Klage hat in der Sache keinen Erfolg. 
 
Sämtliche streitgegenständliche Forderungen des Klä gers scheitern bereits am 
Vorliegen einer rechtswidrigen Verletzung seines Pe rsönlichkeitsrechtes durch 
den Beklagten. 
 
 
I. 
 
Ein Unterlassungsanspruch des Klägers ist nicht geg eben. 
 
1. Herabsetzende, falsche oder rufschädigende Aussa gen können die persönliche 
Integrität und die soziale Achtung des Angegriffene n in Frage stellen und 
insbesondere sein allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzen. Die 
Zivilrechtsordnung stellt bei rechtswidrigen Verlet zungen des 
Persönlichkeitsrechts Ansprüche des Angegriffenen a uf Unterlassung sowie auf 
Beseitigung, vornehmlich auf Widerruf der Äußerunge n und bei schuldhaften 
Verletzungen auch zusätzlich Anspruch auf Schadense rsatz und Schmerzensgeld zur 
Verfügung (Palandt/Sprau, Kommentar zum BGB, 69. Au fl., § 823 Rn. 123). 
 
2. Das BGB enthält keine eigene Anspruchsgrundlage für einen 
Unterlassungsanspruch gegen ehrverletzende Äußerung en. Der Anspruch wird 
vielmehr als „quasi-negatorischer" Anspruch in Anal ogie zu den negatorischen 
Ansprüchen des BGB auf eine entsprechende Anwendung  der §§ 12, 862 Abs. 1 Satz 
2, 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB in Verbindung mit der jew eiligen Schutznorm gestützt. 
Als Schutznorm der Ehre kommt in erster Linie § 823  Abs. 1 und Abs. 2 BGB i. V. 
m. §§ 185 ff. StGB in Betracht (Palandt/Sprau, a. a . O., Einf. v. § 823 Rn. 18). 
 
a) Der Unterlassungsanspruch setzt zunächst eine „e hrverletzende Äußerung" 
voraus (Palandt/Sprau, a. a. O., § 823 Rn. 94; Einf . v. § 823 Rn. 19). Hierbei 
darf bei der Prüfung, ob eine Äußerung ehrverletzen d ist, der Begriff der 
Ehrverletzung nicht so weit ausgedehnt werden, dass  für die Berücksichtigung der 
Meinungsfreiheit kein Raum mehr bleibt (BVerfG NJW 1977, 799; NJW 1986, 1533). 
 
b) Des Weiteren setzt ein Unterlassungsanspruch vor aus, dass der Eingriff in das 
geschützte Rechtsgut durch die beanstandete Äußerun g künftig mit einer 
hinreichend großen und konkreten Wahrscheinlichkeit  droht (sog. Erstbegehungs- 
oder Wiederholungsgefahr, Palandt/Sprau, Einf. v. §  823 Rn. 20 mit vielen 
Hinweisen auf die Rechtsprechung). In der Regel wir d nach der obergerichtlichen 
Rechtsprechung der Zivilgerichte eine Wiederholungs gefahr schon dann vermutet, 
wenn ein rechtswidriger Eingriff in die Rechtssphär e des Angegriffenen bereits 
einmal geschehen ist; die Vermutung kann jedoch wid erlegt werden (Palandt/Sprau, 
a. a. O., Einf. v. § 823 Rn. 20 und 21). 
 
c) Der Unterlassungsanspruch setzt kein Verschulden  voraus. Bereits das 
Reichsgericht hat es als ein „Gebot der Gerechtigke it" angesehen, gegen die 
Wiederholung eines nur objektiv widerrechtlichen Ei ngriffs Schutz zu gewähren 
(RGZ 60, 6; Palandt/Sprau, a. a. O., Einf. v. § 823  Rn. 19 a. E.). 
 
3. Vorliegend ist zwischen den Parteien bereits str eitig, ob überhaupt objektiv 
ein Eingriff des Beklagten in das Persönlichkeitsre cht des Klägers gegeben ist. 
So zieht der Beklagte bereits in Zweifel, dass sich  aus dem Protokoll über die 
Sitzung vom 09.03.2009 ergebe, dass er die dortigen  Äußerungen hinsichtlich des 
Klägers gemacht habe und ob konkret er das Verhalte n des Klägers angesprochen 
habe. 
 
Hierauf kommt es nach Überzeugung des Gerichtes jed och ebenso wenig an wie auf 
die Frage, ob bereits wegen des etwaigen Vorliegens  einer Erstbegehung durch den 
Beklagten oder wegen dessen Weigerung zur Unterzeic hnung der strafbewehrten 
Unterlassungserklärung eine Wiederholungsgefahr geg eben ist. 
 



Selbst wenn man unterstellt, der Beklagte habe am 0 9.03.2009 seine Äußerungen 
mit konkretem Bezug auf den Kläger gemacht, sowie d es Weiteren unterstellt, 
diese Äußerungen seien ehrverletzend und begründete n eine Wiederholungsgefahr, 
wäre nach Auffassung des Gerichtes ein Unterlassung sanspruch des Klägers 
jedenfalls mangels Widerrechtlichkeit einer derarti gen Äußerung ausgeschlossen. 
 
4.    a) 
Ein Unterlassungsanspruch besteht nämlich nur unter  der weiteren Voraussetzung, 
dass die künftige Wiederholung der umstrittenen Äuß erung rechtswidrig wäre. Als 
Rechtsfertigungsgrund kommt in erster Linie das Gru ndrecht auf Meinungsfreiheit 
in Betracht (Palandt/Sprau, a. a. O., § 823 Rn. 95,  101 ff.). 
 
Die Rechtfertigung setzt voraus, dass der Schutzber eich des Grundrechts berührt 
ist. Art. 5 Abs. 1 GG schützt die Äußerungsfreiheit  (BVerfG, NJW 1996, 1529). 
 
b) 
Äußerungen lassen sich in Werturteile und Tatsachen behauptungen unterscheiden 
(Palandt/Sprau, a. a. O., § 823 BGB Rn. 101; BVerfG , NJW 2003, 1856). 
Werturteile unterfallen stets dem Schutzbereich des  Grundrechtes, 
Tatsachenbehauptungen jedenfalls dann, wenn sie Gru ndlage für die Bildung von 
Meinungen oder in anderer Weise meinungsbezogen sin d (BVerfG, NJW 1983, 1415; 
BGH NJW 1998, 3047). 
 
Genießt eine Äußerung den Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG, sind das auf Art. 2 Abs. 
1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG beruhende allgemeine  Persönlichkeitsrecht des 
Verletzten und das Grundrecht auf freie Meinungsäuß erung nach Art. 5 Abs. 1 GG 
des Äußernden gegeneinander abzuwägen. Die Meinungs freiheit findet nach Art. 5 
Abs. 2 GG ihre Schranke u. a. in dem Schutz der per sönlichen Ehre und in den 
allgemeinen Gesetzen. Bei dieser Prüfung ist im Wes entlichen darauf abzustellen, 
ob die Äußerung als Werturteil oder als Tatsachenbe hauptung einzustufen ist 
(Palandt/Sprau, a. a. O., § 823 BGB Rn. 95 sowie Rn . 101). 
 
aa) 
Handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung, ist de r Wahrheitsgehalt der Aussage 
zu prüfen. Ist der Wahrheitsgehalt der Tatsache in Streit, hat der Äußernde den 
Wahrheitsbeweis zu führen. Der BGH geht dann von ei ner erweiterten 
Darlegungslast desjenigen aus, der eine ehrenrührig e Tatsache über einen anderen 
behauptet und behandelt die umstrittenen Äußerungen , kommt der sich Äußernde 
dieser Darlegungslast nicht nach, als wahr (BGH, NJ W 1974, 1710; Palandt/Sprau, 
a. a. O., § 823 Rn. 101 a). 
 
bb) 
Handelt es sich bei der Äußerung um ein Werturteil,  ist zwischen den Belangen 
des Ehrenschutzes und der Meinungsfreiheit abzuwäge n. Hierbei hat die 
Meinungsfreiheit im Grundsatz Vorrang vor dem Persö nlichkeitsschutz. Ihre 
Einschränkung bedarf der Rechtfertigung durch hinre ichend gewichtige 
Gemeinwohlbelange oder schutzwürdige Rechte und Int eressen Dritter. Hierbei 
stellt insbesondere die Intensität der Grundrechtsb elastung einen wesentlichen 
Abwägungsgesichtspunkt dar. Je schwerer der Eingrif f in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht wiegt, desto eher hat die Unte rlassungsklage Erfolg. 
Meinungsfreiheit hat zurückzutreten, wenn eine Schm ähkritik oder eine reine 
Formalbeleidigung vorliegt. Dies setzt voraus, dass  die Äußerung sich jenseits 
auch polemischer und überspitzter Kritik in der Her absetzung der angegriffenen 
Person erschöpft (BGH, NJW 1974, 1762; BVerfG, NJW 1991, 95; allgemein hierzu 
Palandt/Sprau, a. a. O., § 823 BGB Rn. 102 mit viel en Hinweisen auf 
Rechtsprechung und Literatur). 
 
II. 
 
Die Anwendung der vorstehenden Grundsätze der oberg erichtlichen Rechtsprechung 
auf den vorliegenden Fall ergibt, dass eine evtl. o bjektive Verletzung des 
Persönlichkeitsrechtes des Klägers durch den Beklag ten jedenfalls der 
Widerrechtlichkeit ermangelt. 



 
1. Die Äußerungen des Klägers vom 09.03.2009, selbs t wenn sie tatsächlich 
ausschließlich oder wenigstens unter anderem auch d en Kläger betroffen haben 
sollten, stellen nach Überzeugung des Gerichts kein e Tatsachenbehauptungen, 
sondern lediglich wertende Meinungskundgaben dar. 
 
a) Ein Werturteil ist durch die subjektive Beziehun g des sich Äußernden zum 
Inhalt seiner Aussage gekennzeichnet, während für d ie Tatsachenbehauptung die 
objektive Beziehung zwischen Äußerung und Wirklichk ejt charakteristisch ist. Das 
Werturteil ist durch Elemente des Meinens und der S tellungnahme geprägt, während 
die Tatsachenbehauptung etwas als objektiv gegeben hinstellen will 
(Palandt/Sprau, a. a. O., § 824 BGB Rn. 2 ff. mit v ielen Hinweisen auf 
Rechtsprechung und Literatur). Entscheidend ist, ob  eine Äußerung insgesamt 
durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhalt ens oder Meinens geprägt ist, 
weil ihr Tatsachengehalt so substanzarm ist, dass e r gegenüber der subjektiven 
Wertung in den Hintergrund tritt, oder ob die Äußer ung überwiegend durch den 
Bericht über tatsächliche Vorgänge geprägt ist und bei dem Adressaten zugleich 
die Vorstellung von konkreten Vorgängen hervorruft,  die als solche einer 
Überprüfung mit den Mitteln des Beweises zugänglich  sind (Palandt/Sprau, a. a. 
O., § 824 BGB Rn. 4; BVerfG NJW 1983, 1415 zur Mein ungsäußerung; BGH NJW 2006, 
830 zur Tatsachenbehauptung). Dabei ist der Begriff  der Meinung weit zu 
verstehen. Insbesondere wenn eine Trennung des wert enden vom tatsächlichen 
Gehalt den Sinn der Äußerung aufheben oder verfälsc hen würde, ist diese 
insgesamt als Meinungsäußerung anzusehen (BVerfG NJ W 1993, 1845). Die 
Tatsachenbehauptung ist einer Beweisführung im Grun dsatz zugänglich, die 
Meinungsäußerung ist es nicht. 
 
b) Die in dem Sitzungsprotokoll wiedergegebenen str eitgegenständlichen 
Äußerungen des Beklagten behaupten keinerlei Tatsac hen, sondern stellen 
lediglich eine subjektive Bewertung im Detail nicht  benannter Verhaltensweisen 
als menschenverachtend dar. Diese Äußerung besteht allein aus Elementen der 
Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meinens, sie e ntbehrt jeglicher Benennung 
irgendwelcher Tatsachen. Der Äußernde stellt erkenn bar nicht irgendwelche 
Tatsachen als objektiv gegeben hin, sondern beschrä nkt sich allein auf die 
Kundgabe einer subjektiven Wertung. 
Auch die weiteren Äußerungen, wonach „das Thema an Dramatik nicht zu überbieten" 
sei und hier ein „Hinderungsgrund" gegeben sei, „de r die Dinge massiv 
beeinträchtige", beinhalten keinerlei Tatsachenbeha uptungen, die einer 
objektiven Beweisführung zugänglich wären. Auch die se Äußerungen beschränken 
sich eindeutig auf die bloße Kundgabe subjektiver E inschätzungen und Wertungen. 
 
2. Die hinsichtlich dieser Meinungsäußerungen durch zuführende Abwägung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers mit d esm Grundrecht des Beklagten 
auf freie Meinungsäußerung ergibt in Anbetracht der  vorliegenden 
Einzelfallumstände, dass die Meinungsfreiheit des B eklagten überwiegt und eine 
evtl. Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrec hts des Klägers jedenfalls 
nicht widerrechtlich wäre. 
 
Insbesondere die Äußerung des Beklagten, von einzel nen Verantwortlichen würde 
ein menschenverachtender Umgang gepflegt, stellt - wenn sie tatsächlich 
hinsichtlich des Klägers abgegeben ist - nach Auffa ssung des Gerichtes in der 
Tat eine harte scharfe und auch abwertende Form der  Meinungsäußerung dar. Zwar 
teilt die Kammer nicht uneingeschränkt die Auffassu ng des Klägers, dass der 
Ausdruck „menschenverachtend" im deutschen Sprachra um vor allem im Zusammenhang 
mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten verwend et werde. Vielmehr ist - wie 
die von der Beklagtenseite angeführten vielfältigen  Beispiele deutlich machen - 
bedauerlicherweise ein eher inflationärer Gebrauch dieses Adjektivs zu 
beobachten. Dennoch ist nach Auffassung des Gericht es nicht außer Blick zu 
verlieren, dass der Ausdruck „menschenverachtend" s einem Wortsinn nach eine 
höchst negative Einschätzung eines Menschen, eines Verhaltens oder eines 
Zustandes zum Ausdruck bringt. Das Gewicht dieser n egativen Einschätzung wäre 
vorliegend zudem noch durch den Umstand erhöht, das s sowohl der Kläger als auch 
der Beklagte vor dem Hintergrund der besonders hohe n moralischen und ethischen 



Ansprüche ihres beruflichen Tätigkeitsfeldes im Ber eich der christlichen 
Nächstenliebe die Einschätzung als menschenverachte nd als besonders hart und 
scharf empfinden müssen. 
 
In Anbetracht des bereits aufgezeigten grundsätzlic hen Vorranges der 
Meinungsfreiheit vor dem Persönlichkeitsschutz (BVe rfG, NJW 98, 2889) sind die 
Grenzen der Meinungsfreiheit noch nicht überschritt en, wenn die subjektive 
Meinung hart, scharf und überspitzt, provokant, abw ertend, übersteigert, 
polemisch und ironisch geäußert wird. Vielmehr erla ngt der Schutz des 
Persönlichkeitsrechtes erst dann Vorrang, wenn sich  die Äußerung als Angriff auf 
die Menschenwürde des Kritisierten, als Schmähkriti k oder als reine 
Formalbeleidigung darstellt (BVerfG, NJW 99, 1322; Palandt/Sprau, a. a. O., § 
823 BGB Rn. 102). 
 
Vorliegend ist den Äußerungen des Beklagten - wenn sie auf den Kläger bezogen 
sein sollten - nach Auffassung des erkennenden Geri chts noch nicht zu entnehmen, 
dass es dem Beklagten allein um eine Diffamierung d es Klägers oder darum 
gegangen sei, ihn in seiner Person herabzusetzen. I m Übrigen schließt sich das 
erkennende Gericht der strafrechtlichen Einschätzun g der Staatsanwaltschaft 
sowie der Generalstaatsanwaltschaft an, wonach eine  Straftat der Beleidigung 
nicht gegeben ist. 
 
In diesem Zusammenhang kommt es entgegen der Auffas sung des Klägers auch nicht 
darauf an, ob Äußerungen richtig oder falsch, wertv oll oder wertlos, emotional 
oder rational sind. Werturteile stehen einer Richti gkeitskontrolle nicht offen. 
Daher ist eine Wertung der kritischen Äußerungen in  inhaltlicher Absicht kein 
zulässiger Gesichtspunkt im Rahmen der Abwägung zwi schen Persönlichkeitsschutz 
und Meinungsfreiheit (BVerfG, NJW 1983, 1415). 
 
Nach alledem steht zur Überzeugung des erkennenden Gerichtes fest, dass 
hinsichtlich der Äußerungen des Beklagten vom 09.03 .2009 das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung des Beklagten den Persönlich keitsschutz des Klägers 
überwiegt. Somit fehlt es zumindest an der Widerrec htlichkeit einer evtl. 
Verletzung des Persönlichkeitsrechtes des Klägers d urch den Beklagten. 
 
Ein Unterlassungsanspruch des Klägers ist aus diese m Grunde ausgeschlossen. 
 
III. 
 
Mangels des Vorliegens einer Straftat ist der Unter lassungsanspruch des Klägers 
auch nicht auf die Verletzung eines Schutzgesetzes im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB 
i. V. m. §185 StGB zu stützen. 
 
IV. 
 
Auch die weiteren, vom Kläger geltend gemachten Ans prüche, insbesondere auf 
Widerruf, auf Schmerzensgeld sowie auf Kostenerstat tung scheitern allesamt 
bereits am Fehlen einer objektiven und rechtswidrig en Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechtes des Klägers (Palandt/Sprau, a. a. O., Einf. v. § 823 Rn. 
32; § 823 Rn. 123) bzw. an einer Verletzung eines S chutzgesetzes im Sinne des § 
823 Abs. 2 BGB . 
 
Der Klage musste daher auch hinsichtlich aller ande ren Klageforderungen von 
vornherein der Anspruch versagt bleiben. 
 
C. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 46 Abs. 2 ArbG G, 91 ZPO. 
 
Der Streitwert bemisst sich hinsichtlich des Unterl assungsanspruches in 
Anlehnung an § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG in Höhe von € 4 .000,-. Der Anspruch auf 
Auskunftserteilung und Widerruf war demgegenüber we gen teilweiser Identität mit 
dem Untersagungsanspruch lediglich in Höhe des Hälf tewertes mit € 2.000,- 



anzusetzen. Hinsichtlich des Schmerzensgeldes war v on dem Klägerseits als 
Mindestrahmen angegeben Betrag von € 3.000,- auszug ehen. Der 
Kostenerstattungsanspruch war in der konkret beziff erten Höhe festzusetzen. Der 
Streitwert beläuft sich mithin auf € 4.000,- + € 2. 000,- + € 3.000,- + € 549,- = 
€ 9.549,-. 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen dieses Urteil kann der Kläger Berufung einleg en. 
 
Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von eine m Monat ab Zustellung dieses 
Urteils schriftlich beim 
 
Landesarbeitsgericht Nürnberg 
Roonstraße 20 
90429 Nürnberg 
 
eingelegt werden. 
 
Die Berufung muss innerhalb von 2 Monaten nach Zust ellung dieses Urteils 
schriftlich begründet werden. 
 
Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründungssc hrift müssen jeweils von 
einem bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rech tsanwalt unterzeichnet sein. 
Sie können auch von dem Bevollmächtigten einer Gewe rkschaft, eines 
Arbeitgeberverbandes oder eines Zusammenschlusses s olcher Verbände unterzeichnet 
werden, wenn sie für ein Mitglied eines solchen Ver bandes oder Zusammenschlusses 
oder für den Verband oder den Zusammenschluss selbs t eingelegt wird. 
 
Mitglieder der genannten Verbände können sich auch durch den Bevollmächtigten 
eines anderen Verbandes oder Zusammenschlusses mit vergleichbarer Ausrichtung 
vertreten lassen. 
 
Der Vorsitzende: 
 
Dr. H. 
Richter am Arbeitsgericht 


